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Die Achtung der allgemeinen Menschenrechte ist für die KSM Castings Group ein wesentlicher 
Bestandteil des unternehmerischen Handelns. Wir übernehmen, gemeinsam mit unseren Liefe-
ranten, Verantwortung für die Einhaltung der folgenden geltenden wirtschaftlichen, umweltbezo-
genen und sozialen Standards:  

• Kernübereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)
• Charta für nachhaltige Entwicklung in der internationalen Handelskammer (ICC)
• Beschluss zu Konflikt-Mineralien der Securities and Exchange Commission (SEC)

Erwartungen an Beschäftigte und Lieferanten

Im Rahmen der geschäftlichen Tätigkeit übernimmt die KSM Castings Group weltweit gemein-
sam mit ihren Lieferanten Verantwortung für die Einhaltung der geltenden wirtschaftlichen, 
umweltbezogenen, Menschenrechte und sozialen Standards. Der Geltungsbereich der unter-
nehmerischen Sorgfaltspflicht erstreckt sich über den eigenen Geschäftsbereich der KSM Cas-
tings Group sowie Mitarbeitende und Geschäftspartner entlang der Lieferkette. 

Unser Verständnis der Menschenrechte umfasst auch die durch das Lieferkettensorgfaltspflich-
tengesetz geschützten Umweltaspekte. Konkret erwarten wir von unseren eigenen Mitarbei-
tenden und unseren Lieferanten die Achtung folgender Mindeststandards:

• Die Ablehnung von ausbeuterischer Kinderarbeit. Die gesetzlichen Regelungen zum Min-
destalter für Beschäftigte nach Maßgabe der jeweiligen staatlichen Vorgabe müssen be-
achtet werden. Kinderarbeit darf in keinem Fall gefährlich sein, Kinder vom Schulbesuch 
abhalten oder die physische, mentale, geistige, moralische oder soziale Entwicklung von 
Kindern beeinträchtigen. 

• Das Verbot aller Formen von Zwangsarbeit wie z.B. erzwungene Arbeit oder Menschen-
handel, sowie ein Verbot von moderner Sklaverei.

• Die Ablehnung physischer und psychischer Bestrafungen.
• Das Recht der Beschäftigten auf gewerkschaftliche Betätigung und Kollektivverhandlungen.
• Die Einhaltung der am jeweiligen Standort geltenden Beschränkungen der Arbeitszeit und 

ein angemessenes Lohnniveau, welches mindestens dem am Beschäftigungsort festgeleg-
ten Mindestlohn entspricht.

• Die Ablehnung jeder Form der Diskriminierung, z.B. wegen Alter, Geschlecht, Hautfarbe, 
religiöser oder sexueller Orientierung, Krankheit und die Einhaltung aller gesetzlichen An-
forderungen an ethische Rekrutierung.
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• Die Sicherung der an dem Beschäftigungsort geltenden Mindeststandards bei Gesund-
heitsschutz und Arbeitssicherheit.

• Die natürlichen Lebensgrundlagen werden erhalten. Schädliche Bodenveränderungen, Ge-
wässer- und Luftverunreinigungen, Lärmemissionen sowie übermäßigen Wasserverbrauch 
sind zu unterlassen, wenn dies die Gesundheit von Personen schädigt, die natürlichen 
Grundlagen zur Produktion von Nahrung erheblich beeinträchtigt oder den Zugang von 
Personen zu einwandfreiem Trinkwasser oder Sanitäranlagen verhindert.

• Die Unterstützung von Initiativen zur Förderung des Umweltbewusstseins.
• Die Unterstützung der Bestrebungen von Minderheiten indigener und in Stämmen leben-

der Völker, Kontrolle über ihre eigenen Institutionen, Lebensweisen, Identitäten und über 
die Ausübung ihrer Entwicklungen, Sprachen und Religionen in den Ländern, in denen sie 
leben, nach der ILO-Konvention zu erhalten und zu entwickeln.

• Die Ablehnung jeder Art von Zwangsräumung, Entzug von Land und die Verpflichtung, 
Land, Wälder und Gewässer durch den Erwerb, die Bebauung oder anderweitige Nutzung 
nicht widerrechtlich zu entziehen.

• Die Ablehnung jeglicher Nutzung privater oder öffentlicher Sicherheitskräfte, wenn auf-
grund mangelnder Unterweisung oder Kontrolle beim Einsatz solcher Sicherheitskräfte die 
Gefahr von Folter und der grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung, 
die Verletzung von Leib oder Leben oder die Beeinträchtigung der Vereinigungs- und Ko-
alitionsfreiheit besteht.

• Die Einhaltung des „Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ge-
räusche“ (kurz: in Deutschland „Bundesimmissionsschutzgesetz Lärm“) sowie der national 
bestehenden gesetzlichen Regelungen zum Schutz vor schädlichen Geräuschen und die 
Minderung der Umwelteinwirkungen, welche durch Geräusche entstehen.

Umsetzung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten 

Zur Umsetzung und Sicherstellung der Anforderungen und Sorgfaltspflichten des Lieferketten-
sorgfaltspflichtengesetzes haben wir verschiedene Präventionsmaßnahmen implementiert. Diese 
sind verpflichtend innerhalb der KSM Castings Group und in den Beziehungen zu unseren Ge-
schäftspartnern. Die Einhaltung und Umsetzung dieser Prozesse wird stetig überprüft und bei 
Bedarf werden diese weiterentwickelt und an veränderte Bedingungen angepasst. All unsere 
Beschäftigten und Geschäftspartner werden dazu ermutigt, jegliche Umstände anzuzeigen, die 
auf eine Verletzung der gesetzlichen Bestimmungen oder der internen Richtlinien hindeuten.

Verantwortlichkeiten,  Risikomanagement
Für die Wahrnehmung und Einhaltung unserer menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten haben 
wir klare Verantwortlichkeiten definiert. Die Verantwortung für die Umsetzung der menschen-
rechtlichen Sorgfaltspflichten trägt die Geschäftsführung, die dabei von dem von ihr benannten 
Menschenrechtsbeauftragten (MRB) der KSM Castings Group unterstützt wird. Dieser wurde 
dafür mit den notwendigen Ressourcen sowie Befugnissen ausgestattet. Bei der Umsetzung 
der menschenrechtlichen Sorgfaltspflichten wird der / die MRB durch den CSR-Manager, das 
Personalmanagement, den Einkauf und externe Dienstleistungsunternehmen unterstützt. Im 
Zuge der Umsetzung der Anforderungen der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht hat dieser 
Personenkreis die bereits vorhandenen Prozesse und Verfahren neu bewertet und gegebenen-
falls aktualisiert oder ergänzt.

Lieferanten werden regelmäßig – vor Beauftragung – über die Menschenrechtsstandards und 
umweltrechtlichen Anforderungen der KSM Castings informiert und aufgefordert, diese Stan-
dards einzuhalten. Nur die Lieferanten, die sich schriftlich dazu verpflichten, die genannten 
Standards einzuhalten um Risiken zu minimieren und eine Verletzung der menschenrechtlichen 
und umweltrechtlichen Schutzgüter zu verhindern, können Geschäftspartner von KSM werden. 
Zusätzlich fordern wir unsere direkten Lieferanten auf, dies in angemessener Weise jeweils 
auch von ihren Zulieferern einzufordern. 
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Verfahren der Risikoanalyse
Der MRB hat zusammen mit dem Einkauf, dem Personalmanagement, dem CSR-Beauftragten 
und einem externen Dienstleistungsunternehmen die Risikoanalyse für direkte Zulieferer und 
den eigenen Geschäftsbetrieb durchgeführt, die Risiken gewichtet und priorisiert. Diese Risiko-
analyse wird einmal jährlich oder anlassbezogen überprüft und aktualisiert.

Dabei wurden alle unmittelbaren Lieferanten hinsichtlich des von ihnen gelieferten Produkts, 
Umsatz und Herkunftsland analysiert und entsprechend eingestuft. Anschließend wurden die 
Länderrisiken gewichtet und die wesentlichen Lieferanten sind mit Hilfe einer intensiven Internet-
recherche auf Auffälligkeiten geprüft worden. Zusätzlich wurde eine Analyse der Branchenrisiken 
vorgenommen. Als Bewertungskriterien der Risikoanalyse wurden die Eintrittswahrscheinlichkeit 
und die mögliche Schwere der Verletzung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht mit einem 
Faktor bewertet. Als Ergebnis ergab sich je Lieferant eine Bewertung des menschenrechtlichen 
Risikos. Im nächsten Schritt wurden die Einflussmöglichkeiten der KSM Castings Group auf die 
jeweiligen Zulieferer bewertet. Für hohe und mittlere Risiken werden Präventions- und Abhilfe-
maßnahmen festgelegt. Direkte Lieferanten mit geringen Risiko werden anlassbezogen betrachtet. 

Die Ergebnisse der Risikoanalyse werden regelmäßig an die Geschäftsführung der KSM Castings 
Group kommuniziert und bei Bedarf weitere Maßnahmen mit der Geschäftsführung abgestimmt.

Präventations- und Abhilfemaßnahmen

Supplier CoC und eigener CoC
Wir erwarten von unseren unmittelbaren Lieferanten die Einhaltung der menschenrechtsbezo-
genen und umweltbezogenen Erwartungen. Damit ist die Einhaltung unseres „Supplier Code of 
Conduct“  für alle Lieferanten, unabhängig von der Risikobewertung, verpflichtend. In diesem 
Lieferantencodex werden die oben genannten Erwartungen konkretisiert und verbindlich doku-
mentiert. Dieser Lieferantenkodex wird bei der Identifikation neuer Risiken entsprechend ange-
passt und ausgewählte Lieferanten mit hohem Risiko werden erneut zur Einhaltung aufgefordert. 

Ausgewählte Lieferanten (mit einem hohen Länder- oder Branchenrisiko) werden von den 
Verantwortlichen der Einkaufsabteilung direkt angesprochen oder in Form von Befragungen 
überprüft. Zusätzlich werden für Lieferanten mit hohem Risiko bei den menschenrechtlichen 
oder umweltbezogenen Sorgfaltspflichten eigenständige Kontrollmaßnahmen umgesetzt, z.B. 
in Form von Vor-Ort-Audits. Wir erwarten auch von unseren Lieferanten, dass eine Menschen-
rechtsstrategie vorliegt und aktiv gelebt wird und das entscheidungsbefugte Mitarbeitende 
regelmäßig dazu geschult werden.

Die KSM Castings Group ist Mitglied im Bundesverband der Deutschen Gießerei Industrie e.V. 
(BDG), dem Branchenverband der deutschen Gießerei Industrie, der Interessenvertretung von 
Eisen, Stahl und Nichteisen Metallgießereien. Zudem ist KSM Mitglied im Arbeitgeberverband 
Niedersachsen Metall, Verband der Metall- und Elektroindustrie Sachsen-Anhalt, Verband der 
Metall und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalen sowie in der Berufsgenossenschaft Holz und 
Metall. Im Rahmen dieser Mitgliedschaften findet auch ein regelmäßiger Austausch zu poten-
ziellen Risiken statt.

KSM stellt eine öffentlich zugängliche Möglichkeit zur Meldung von Beschwerden bereit. Die 
Erreichbarkeit ist auf der Homepage von KSM, auf allen externen Schriftstücken der KSM Cas-
tings Group und in der E-Mail Signatur veröffentlicht. Eventuell darüber bekannt gewordenen 
Meldungen werden von dem MRB, dem Personalmanagement und anderen Verantwortlichen 
der KSM Castings Group bewertet, weiter analysiert und (wenn notwendig) Abhilfemaßnahmen 
etabliert.  Die mit der Durchführung des Verfahrens betrauten Personen müssen Gewähr für 
unparteiisches Handeln bieten und sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.
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Eine verbindliche Verfahrensordnung zum Umgang mit Beschwerden regelt die Abläufe inner-
betrieblich, diese Verfahrensordnung ist öffentlich zugänglich. Eingehende Meldungen werden 
vertraulich behandelt und das Verfahren ist darauf ausgerichtet, dass es für die Beschwerde-
führenden zu keinen Benachteiligungen aufgrund ihrer Meldungen kommt. Der hinweisgeben-
den Person wird der Eingang des Hinweises bestätigt (soweit der Hinweisgeber bekannt ist) 
und diese wird über die weitere Verfolgung des Hinweises informiert, spätestens aber über den 
Ausgang des Vorgangs.

Sollte ein Hinweis zur substantiellen Kenntnis über einer Verletzung der Sorgfaltspflichten bei 
einem mittelbaren Zulieferer führen, wird unverzüglich das Risikomanagement angepasst und 
eine erneute Risikoanalyse durchgeführt. Zudem werden auch in einem solchen Fall individu-
elle Präventationsmaßnahmen entwickelt und ein Konzept zur Verhinderung, Beendigung oder 
Minimierung erstellt und umgesetzt. Sollte die Verletzung bereits in der Vergangenheit liegen, 
werden präventive Maßnahmen ergriffen, um einer erneuten Verletzung vorzubeugen.

Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen wird mindestens einmal im Jahr sowie anlassbezogen im 
Team mit dem Menschenrechtsbeauftragten, dem Personalmanagement, dem CSR Manager, 
dem Quality Supplier Manager des Einkaufs überprüft. Dies betrifft auch die ggf. notwendige 
Überarbeitung dieser Grundsatzerklärung.  

CoC für den eigenen Geschäftsbetrieb
Auch im eigenen Geschäftsbetrieb und von unseren Mitarbeitenden erwarten wir die Einhaltung 
dieser Standards. Dafür haben wir einen internen Verhaltenscodex umgesetzt, in dem diese 
Erwartungen konkretisiert werden. So wird eine Menschenrechtsstrategie verfolgt, die den 
Umgang mit menschenrechtlichen Aspekten in der Lieferkette beobachtet und lenkt. 

Dazu werden Entscheidungsträger und Mitarbeitende insbesondere im Einkauf über das interne 
Schulungssystem regelmäßig geschult.

Für Entscheidungsträger des Einkaufprozesses werden zusätzlich Schulungen zur menschen-
rechtlichen Sorgfaltspflicht durch einen externen Partner durchgeführt. Die Schulungsergeb-
nisse werden dokumentiert. Nur durch das Bewusstsein der Mitarbeitenden für die menschen-
rechtlichen Risiken können diese im Vorfeld verringert oder verhindert werden. 

Im eigenen Geschäftsbereich ist die enge Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat der einzelnen 
Werke von entscheidender Bedeutung. Regelmäßig stimmen sich die Personalverantwortlichen 
der Werke zusammen mit dem jeweiligen Betriebsratsvorsitzenden und dem Head of HR Euro-
pe sowie dem Gesamtbetriebsratsvorsitzenden ab. 

KSM hat ein unternehmensinternes Beschwerdeverfahren eingerichtet. Beschäftigte können 
(auf Wunsch auch anonym) jederzeit schriftlich in dafür in den Werken aushängenden Be-
schwerdekästen, per E-Mail compliance@ksmcastings.com oder telefonisch unter +49 5121-
505 1888 Hinweise an die zuständige Stelle richten, welche den Hinweis an die dafür zustän-
dige benannte Person weiterleitet. Dieses Beschwerdeverfahren steht auch für Hinweise auf 
potentielle Verstöße gegen das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz zur Verfügung. Bei dem 
weiteren Vorgehen wird nicht zwischen internen und externen Beschwerden unterschieden.

Abhilfemaßnahmen
Für den Fall einer unvorhersehbaren Verletzung von umwelt- oder menschrechtlichen Schutzgü-
tern hat KSM verschiedene Abhilfemaßnahmen etabliert, um diese Verletzungen zu minimieren 
oder nach Möglichkeit abzustellen. Wird festgestellt, dass das Verhalten von Mitarbeitenden nicht 
mit den Menschenrechten vereinbar ist, werden angemessene Sanktionen eingeleitet.
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Liegt uns ein begründeter Verdacht oder konkreter Hinweis über mögliche Menschenrechts-
verletzungen in unserem Unternehmen oder entlang unserer vor- und nachgelagerten Wert-
schöpfungskette vor, nehmen wir den direkten Kontakt auf und erarbeiten zusammen mögli-
che Abstellmaßnahmen (wie z.B. Schulungen, Unterweisungen, Ausarbeitung von Standards 
oder weitere anlassbezogen Maßnahmen). Wir verpflichten unsere Geschäftspartner, uns bei 
der Aufklärung des Sachverhaltes zu unterstützen und in einem angemessenen Zeitrahmen 
vollumfänglich zu kooperieren. In Abhängigkeit von der Schwere der Verletzung behalten wir 
uns im Zusammenhang mit unseren Geschäftspartnern angemessene Reaktionsmöglichkeiten 
vor. Diese reichen von der Aufforderung zur unverzüglichen Beseitigung der Verletzung über 
rechtliche Schritte bis hin zur Beendigung der Geschäftsbeziehung vor. Dieses beinhaltet auch 
den Austausch und Zusammenschluss mit anderen Unternehmen der Branche. 

Die Wirksamkeit der Abhilfemaßnahmen wird nach Umsetzung der Maßnahmen und dann re-
gelmäßig, mindestens einmal jährlich, überprüft.

Berichterstattung
KSM veröffentlicht jährlich einen Bericht zu identifizierten Verletzungen und Risiken nach dem 
Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Zudem ist diese Grundsatzerklärung zur Einhaltung der 
Sorgfaltspflichten Teil des Berichtes und wird anlassbezogen aktualisiert. Die Erwartungen an 
Beschäftige und Lieferanten sind ebenso darin aufgeführt wie eine Bewertung der Wirksamkeit 
der im letzten Jahr ergriffenen Maßnahmen.

Auch der von KSM jährlich veröffentlichte Nachhaltigkeitsbericht geht auf diese Thematik ein. 
Zuständig für die Berichterstattung ist der Menschenrechtsbeauftragte der Unternehmensgruppe. 

Prioritäre Risiken

KSM führt mindestens jährlich und ggf. zusätzlich anlassbezogen eine Risikoanalyse im Sinne 
des LkSG durch. Die so identifizierten Risiken werden priorisiert und gewichtet. 

Bei der in 2023 durchgeführten Risikoanalyse wurde zunächst eine abstrakte Risikoanalyse der 
Zulieferer anhand von Länder- und Branchenrisiken vorgenommen und diese Analyse unter 
Bezugnahme weiteren Recherchen, unter Nutzung öffentlich zugänglicher Datenbanken, plausi-
bilisiert. Demnach ergeben sich bei den unmittelbaren Zulieferern und der eigenen Geschäftstä-
tigkeit keine wesentlichen Risiken für KSM, welche die Schutzgüter des LkSG gefährden.

Geschäftsbeziehungen zu Lieferanten in den Konfliktregionen Zentralafrikas bestehen dabei 
nicht. KSM beschafft und verarbeitet keine sogenannten Konfliktmineralien.
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